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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

3.1.3 

Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaan-

gepasster Bepflanzungen 

dauerhaft 

• Gemeinde  

• Bewohnerschaft  

• Eigentümer:innen 

• Landwirtschaftli-

che Betriebe 

• Naturschutzver-

eine, z. B. BUND & 

NABU 

In der Gemeinde Dobersdorf wird durch die bestehenden Streu-

obstwiesen bereits der klare Wille für eine ökologisch wertvolle 

Kulturlandschaft gezeigt, was als Stärke zu verstehen ist. Den-

noch bedürfen solche Flächen der regelmäßigen Pflege (Pflege- 

und Erziehungsschnitt der Obstbäume, Mahd der Wiese), um 

nicht zu verwildern. Um diese Pflege zu sichern und gleichzeitig 

das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken, sind gemein-

same Pflegeaktionen oder auch Patenschaften ein möglicher 

Ansatzpunkt.  

Zusätzlich dazu wurde in der Beteiligung der Wunsch nach wei-

teren ökologischen Aufwertungsmaßnahmen, wie etwa insek-

tenfreundlichen Blühwiesen, geäußert. Hierfür wurden unter an-

derem die Freifläche an der Alten Schule in Lilienthal sowie an 

der Kita in Tökendorf vorgeschlagen. 

Ergänzend zu den öffentlichen Maßnahmen können auch Privat-

personen einen Beitrag zur Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaangepasster Bepflanzungen leis-

ten. Hier gilt es unter anderem die geltenden gesetzlichen Re-

gelungen (z. B. das Verbot von „Schottergärten“ nach § 8 der 

Landesbauordnung Schleswig-Holstein) zu berücksichtigen. Zur 

weiteren Sensibilisierung können außerdem Beratungsangebote 

und Infoveranstaltungen sinnvoll sein. 

• Forcierung einer 

ökologischen und 

insektenfreundli-

chen Gestaltung 

der Grünstruktu-

ren 

• Entsprechende 

Hinweise in B-Plä-

nen 

• Durchführung von 

Aufklärungskam-

pagnen bzgl. öko-

logisch wertvoller 

Bepflanzung und 

invasiven Arten 

• Ggf. Umsetzung 

eines Paten-

schaftsmodells 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

3.2 Gestaltung der Energiewende in Dobersdorf 

3.2.1 

Prüfung und Identifizierung der 

Potenziale erneuerbarer Energien 

zum Aufbau von dezentralen und 

nachhaltigen Energienetzen 

mittelfristig, 

dann dauerhaft 

• Landes- und 

Kreisplanung 

• Amt/Klimaschutz-

agentur 

• Gemeinde 

• Energieerzeuger 

• Netzbetreiber 

• Fachplanungsbü-

ros 

• Bewohnerschaft 

Die Themen Energiewende und Klimaschutz sind aktueller denn 

je und sollen bei zukünftigen Gemeindeentwicklungen verstärkt 

in den Fokus rücken. Hinsichtlich der nachhaltigen Energiever-

sorgung in der Gemeinde ergeben sich jedoch verschiedene 

Herausforderungen (z. B. dezentrale und kleinteilige Siedlungs-

struktur, Eigentumsverhältnisse, planungsrechtliche Grundla-

gen), die vertiefend betrachtet werden müssen, um geeignete 

Lösungsansätze identifizieren zu können. 

In der Bevölkerung bestehen diesbezüglich bereits verschiedene 

Ideen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt stellt die Nutzung der So-

larenergie dar. Hierfür wurden unter anderem die Dachflächen 

von kommunalen Gebäuden (siehe Maßnahme 3.2.2), die Über-

dachung von versiegelten Flächen (z. B. Parkplätzen) sowie (ge-

meindeeigene) Freiflächen-PV-Anlagen vorgeschlagen.  

Ein weiterer Ansatzpunkt, der im Rahmen der Beteiligung vorge-

schlagen wurde, ist die Nutzung des Dobersdorfer Sees. Dieser 

befindet sich in Privatbesitz, sodass hier neben den technischen 

Möglichkeiten auch die Eigentumsverhältnisse verstärkt zu be-

rücksichtigen sind. Die Idee sieht die Nutzung der Umweltener-

gie des Sees vor, bei der durch eine Kopplung mit einer dezent-

ralen Wärmepumpe eine Niedrigtemperaturanlage bzw. ein 

Niedrigtemperaturnetz betrieben wird.  

Ein weiteres Energiepotenzial ist das Gut Dobersdorf, das durch 

den Anbau von Weihnachtsbäumen für die Nutzung von Bio-

masse geeignet ist. Ebenso wie bei der Nutzung des Sees liegen 

hier die wesentlichen Herausforderungen in den Eigentumsver-

hältnissen und der damit verbundenen nötigen Kooperations-

bereitschaft der beteiligten Akteure sowie in der 

• Prüfung der Po-

tenziale erneuer-

barer Energien im 

Gemeindegebiet 

• Erarbeitung eines 

nachhaltigen 

Energiekonzeptes 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

Siedlungsstruktur. Das Gut Dobersdorf liegt zwischen den bei-

den größeren Ortsteilen Tökendorf und Lilienthal, sodass bei ei-

ner Energieerzeugung auf dem Gut mit entsprechenden Netz-

verlusten zu rechnen ist. 

Die beschriebenen und potenzielle weitere Energiepotenziale 

sowie ihre Eignung zum Aufbau dezentraler Energienetze gilt es 

im Rahmen eines Fachkonzeptes vertiefend zu prüfen. Hierbei 

gilt es zu beachten, dass die Wirtschaftlichkeit einer gemein-

schaftlichen Lösung bei einer zunehmenden Anzahl von indivi-

duellen Lösungen abnimmt. 

3.2.2 

Energetische Optimierung der ge-

meindlichen Liegenschaften und 

Prüfung der Umstellung auf erneu-

erbare Energien 

 

 

(2.1.1, 2.1.2, 

2.1.8) 

kurz- bis mit-

telfristig, dann 

dauerhaft 

• Amt/Klimaschutz-

agentur 

• Gemeinde 

• Fachplanungsbü-

ros 

• Beratungsbüros/ 

Gutachterbüros 

Um die gemeindlichen Liegenschaften zukunftsfähig aufzustel-

len und als Vorbild voranzugehen, möchte die Gemeinde ihre 

Liegenschaften energetisch optimieren und die Umstellung auf 

erneuerbare Energieträger prüfen.  

Zusammen mit den vorgesehenen Modernisierungen (u. a. Karl-

Jaques-Halle und Alte Schule) und Anpassungsmaßnahmen 

(u. a. Feuerwehr) ist es sinnvoll auch das Energiekonzept der je-

weiligen Liegenschaft auf den Prüfstand zu stellen und unter 

Beachtung der Wirtschaftlichkeit passende Maßnahmen zu erar-

beiten.  

Bereits jetzt sind auf den Gebäuden teilweise PV-Anlagen instal-

liert (Karl-Jaques-Halle, Mehrfamilienhaus Lilienthal). Diesen 

Weg möchte die Gemeinde verstetigen und passende weitere 

Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien prüfen. 

Die jeweiligen energetischen Potenziale sind durch entspre-

chende Fachplanungsbüros und Gutachten zu eruieren. 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes (siehe Kapitel 4.5.2) wird der 

Ist-Zustand näher untersucht, um somit Anknüpfungspunkte für 

eine entsprechende Fachplanung zu bilden. 

• Prüfung der ener-

getischen Opti-

mierungsmöglich-

keiten und erneu-

erbaren Energie-

quellen 

• Modernisierung 

der Gemeindeinf-

rastrukturen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

3.3 Forcierung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

3.3.1 

Prüfung präventiver Maßnahmen 

zum Hochwasserschutz und Re-

genwassermanagement 

 

(2.1.8) 

dauerhaft 

• Bund und Land 

• Amt 

• Gemeinde 

• Bewohnerschaft 

• Flächeneigentü-

mer:innen 

• Fachplanungsbü-

ros 

• Feuerwehr 

Die Gemeinde Dobersdorf ist bereits jetzt zeitweise von Über-

schwemmungen an den Uferbereichen des Dobersdorfer Sees 

betroffen, sodass beispielsweise Wanderwege nicht mehr pas-

sierbar sind. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden 

darüber hinaus Extremwetterereignisse, wie etwa Starkregen, 

wahrscheinlicher.  

Um die Auswirkungen möglicher Hochwasser- und Starkregene-

reignisse in Zukunft einzudämmen, sind in zukünftigen Planun-

gen wassersensible Umsetzungen zu berücksichtigen (z. B. Vor-

halten von Überschwemmungs- und Verdunstungsflächen). Er-

gänzend dazu können auch entsprechende Fachkonzepte 

(z. B. kommunaler Katastrophenschutzplan) die Gemeinde un-

terstützen, mögliche Krisen abzuwenden oder schnell bewälti-

gen zu können. Auch die Sensibilisierung der Bevölkerung, was 

in diesem Fall zu tun ist, stellt in diesem Zusammenhang ein An-

satzpunkt dar. 

• Umsetzung prä-

ventiver Maßnah-

men 
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4.5.2. Schlüsselprojekt: Energetische Optimierung der gemeindlichen Liegenschaften und Prüfung der Umstellung auf erneuer-

bare Energien

Die gemeindlichen Liegenschaften sind zentrale Einrichtungen der Ge-

meinde, die maßgeblich zum sozialen Leben beitragen und als Treffpunkte 

dienen. Darüber hinaus weisen diese – zum Teil erhebliche – energetische 

Anpassungsbedarfe auf. Um die Funktionen der Gebäude als Orte der Ge-

meinschaft, als Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie als Wohnorte 

zukunftsfähig weiterzuentwickeln, sollen diese energetisch auf den neusten 

Stand gebracht werden. Da in den meisten Einrichtungen ohnehin Anpas-

sungsmaßnahmen anstehen, gilt es in diesem Zusammenhang auch die 

energetische Ausstattung auf den Prüfstand zu stellen und vor dem Hinter-

grund der Energiewende weiterzuentwickeln. Um erste Anknüpfungspunkte 

für vertiefende Untersuchungen und Maßnahmen herauszuarbeiten, folgt 

nachstehend eine Auflistung der Liegenschaften sowie des jeweiligen be-

triebstechnischen Ist-Zustandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liegenschaft Heizungsart Sonstiges 

Alte Schule (siehe auch 

Kapitel 4.4.2), Baujahr 

1878 

Gas (2020)  

Mietwohnungen, Brun-

nenweg 2a/b, Baujahr 

1972 

Gas (2024) 2012 energetisch saniert; 

PV-Anlage installiert 

Mietwohnungen, Dorf-

straße 123, Baujahr 1998 

Gas (2009)  

Kita TöDoLi, Dorfstraße 

56, Baujahr 1973 

Gas (1999)  

Feuerwehr (siehe auch 

Kapitel 4.4.4) 

Gas (2015) 1999 Dachsanierung 

Karl-Jaques-Halle (siehe 

auch Kapitel 4.4.3) 

Gas  PV-Anlage installiert 

Vereinsheim SV Dobers-

dorf 

Gas  

Abbildung 57: Auflistung der gemeindlichen Liegenschaften sowie des je-

weiligen energetischen Ist-Zustandes (AMT SELENT/SCHLESEN, CIMA 2024) 

Zusätzlich zu den bestehenden Liegenschaften sollte auch in künftigen Neu-

planungen sowohl der energetische Standard als auch das verwendete Ener-

giesystem möglichst zukunftsfähig sein. 
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Nächste Schritte 

▪ Energieberatung zu den einzelnen Liegenschaften  

▪ Planung und Umsetzung geeigneter, optimierender Maßnahmen (Erarbeitung eines Sanie-

rungsfahrplans) 

Überblick der positiven Effekte des Vorhabens 

▪ Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung öffentlicher Infrastrukturen bzw. von 

Orten an denen mehrere private und öffentliche Aktivitäten gebündelt werden. 

▪ Der energetische Gebäudestandard kann verbessert werden, Entlastung des öffentlichen 

Haushaltes bei den Betriebskosten möglich 

▪ Schaffung von Rahmenbedingungen für die künftige Vereins- und Verbandarbeit sowie 

die Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

▪ Sicherung von wichtigen Basisinfrastrukturen in der Gemeinde (Feuerwehr, Kindergarten) 

▪ Vorhandene Bausubstanz wird genutzt und weiterentwickelt 

▪ Orte, die die Grundlage für Teilhabe und Integration sind, werden gestützt und erhalten 

Planungshorizont Agierende 

kurz- 

fristig 

mittel- 

fristig 

lang- 

fristig 
dauerhaft 

▪ Klimaschutzagentur 

▪ Gemeinde 

▪ Verwaltung 

▪ Fachplanungsbüros 

▪ Beratungsbüros/Gutachterbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung7 

▪ Abhängig von Umsetzung, detaillierte Kos-

tenberechnung erfolgt durch Fachpla-

nungsbüro in der Detail- und Ausfüh-

rungsplanung 

▪ Eigenmittel der Gemeinde  

▪ GAK z. B. „3.0 Dorfentwicklung“ (Förder‐

quote 65 % - 75 % // max. Fördersumme 

750.000 €) 

▪ Mögliche Förderprogramme (Auswahl): 

▪ Energieberatung für Nichtwohngebäude, 

Anlagen und Systeme (Förderquote bis zu 

80 % der förderfähigen Beratungshono-

rars)  

▪ Bundesförderung für effiziente Gebäude - 

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, 

 

7 Die Förderfähigkeit beruht auf der Ausstattung und inhaltlichen Ausgestaltung der GAK-Ku-

lisse bis Ende 2023. Die zukünftige Ausgestaltung der Förderkulisse ist zum Zeitpunkt der Be-

richtslegung noch nicht absehbar. 

Nichtwohngebäude (Förderquote 15 %, 

max. 500 €/m² Nettogrundfläche) 

▪ Bundesförderung für effiziente Gebäude – 

Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungs-

technik), Nichtwohngebäude (Förderquote 

30 %, Höchstgrenze variiert nach Netto-

grundfläche) 
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 Handlungsfeld „Mobilität und Verkehrsinfrastruktur“

Leitziel: Dobersdorf unterstützt die Verkehrswende und den Ausbau 

des Umweltverbundes, indem sich die Gemeinde für die Erhöhung 

der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des ÖPNVs einsetzt 

sowie verkehrliche Multifunktionalisierungsansätze prüft. 

Das Handlungsfeld Mobilität und Verkehrsinfrastruktur beinhaltet die The-

men rund um den Fuß- und Radverkehr, die verkehrliche Sicherheit und die 

Erschließung. Es gilt zukünftig, für alle Verkehrsarten, die Verkehrsachsen - 

sowohl innerhalb der Gemeinde als auch in Verbindung zu anderen Gemein-

den und der Region - zu stärken und bestehende Konflikte abzubauen. 

Die eingebettete Lage der Gemeinde in den Landschaftsraum und dennoch 

in attraktiver räumlicher Nähe zur Landeshauptstadt Kiel ist eine große 

Standortqualität der Gemeinde. Mit dem vorhandenen Haltestellennetz, den 

ergänzenden Anruflinienfahrten (ALFA) und dem vorhandenen Fuß- und 

Radwegenetz besteht ein gutes Sockelangebot für die Nutzung des Umwelt-

verbundes, dass jedoch für eine Alltagstauglichkeit weiterer Anpassungen 

bedarf. Im Vordergrund steht hierbei die optimierte Nutzbarkeit für Beschäf-

tigte sowie Maßnahmen der Multifunktionalisierung, um vor allem die Kom-

bination von Radverkehr und ÖPNV zu erleichtern. Eine inklusive Gestaltung 

sollte hierbei grundsätzlich erfolgen. 

Hinzukommen dringend geforderte Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 

gerade in den Ortsdurchfahrten. Auch wenn die Gemeinden nicht der Stra-

ßenbaulastträger ist, gilt es hier konsequent Maßnahmen für die vulnera-

belsten Verkehrsteilnehmen einzufordern und voranzutreiben. Im Fokus ste-

hen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, sichere Querungsmöglichkeiten 

und die Entschärfung von besonderen Gefahrenstellen. Mit der 2024 geän-

derten Straßenverkehrsordnung bestehen außerdem neue Ansatzpunkte, 

um die Themen weiter voranzutreiben. Zu benennen sind insbesondere: 

▪ Erleichterungen für Tempo 30 vor Spielplätzen, an hochfrequentierten 

Schulwegen und Fußgängerüberwegen und Zebrastreifen sowie für 

Streckenabschnitte zwischen zwei Tempo-30-Strecken, auch auf  

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, 

▪ mehr Spielräume bei der Einrichtung von Busspuren, Radwegen und Son-

derfahrspuren sowie 

▪ mehr Flexibilität bei der Anordnung von Bewohnerparken. 

 

Abbildung 58: Fahrradstation an der Alten Schule – Gewinn beim Stadtradeln 

(CIMA 2024) 
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4.6.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld „Mobilität & Verkehrsinfrastruktur“ 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

4 Sicherung und Förderung einer sicheren und zukunftsfähigen Mobilität  

4.1 Stärkung des Umweltverbundes 

4.1.1 Qualifizierung des ÖPNVs  dauerhaft 

• Verkehrsbetriebe 

Kreis Plön 

• Kreis 

• Amt 

• Gemeinde 

• Bewohnerschaft 

Der öffentliche Personennahverkehr (kurz ÖPNV) in der Ge-

meinde Dobersdorf weist einen Optimierungsbedarf auf. Be-

sonders in der Taktung des Busverkehrs gibt es Verbesse-

rungspotenziale. Jedoch wurden auch für die Haltestellen An-

passungserfordernisse identifiziert.  

Die bestehenden Bushaltestellen decken das Siedlungsgebiet 

der Gemeinde insgesamt gut ab und auch die Verbesserung 

des ÖPNV-Angebotes durch die Anruflinienfahrten (ALFA) 

wurden als Stärke identifiziert. Dennoch ist die Taktung des 

Busverkehrs bislang nicht alltagstauglich. Beispielsweise gibt 

es bei einem Arbeitsbeginn um 6 Uhr morgens in Kiel bislang 

keine angemessene Möglichkeit zur Nutzung des ÖPNVs. 

Im Rahmen der Beteiligung wurden die Haltestellen vermehrt 

als Sicherheitsrisiko beschrieben. Insbesondere für (Schul-) 

Kinder geht hier eine Gefahr vom vorbeifahrenden Verkehr 

und den zu geringen Abständen aus. Des Weiteren sind ei-

nige Haltestellen nicht befestigt oder gemäht (Bsp. Jasdorf, 

Dobersdorf), sodass hier ein besonders geringer Abstand zur 

Straße besteht. Hinzu kommt eine fehlende oder unzu-

reichende Beleuchtung an mehreren Haltestellen (z. B. Töken-

dorf Abzweig), die insbesondere in der dunklen Jahreszeit ein 

weiteres Sicherheitsrisiko darstellt.  

• Konsequentes Einfor-

dern einer alltags-

tauglichen ÖPNV-An-

bindung beim Ver-

kehrsverbund 

• Mittelaufwertung zur 

Qualifizierung der 

Haltestellen  

• Realisierte Wartehäus-

chen 

• Befragung der Fahr-

gäste (insb. Schulkin-

der und Eltern) 

• ggf. Einführung und 

Betrieb eines alterna-

tiven Mobilitätsmo-

dells 



 

89 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

4.1.2 

Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmög-

lichkeiten  

 

(2.1.1, 2.1.2, 

2.1.8) 

dauerhaft 

• Amt 

• Gemeinde 

• AktivRegion 

• Verkehrsbetriebe 

Kreis Plön 

• KielRegion GmbH 

(Sprottenflotte) 

• Ladesäulenbetreiber  

• Bewohnerschaft 

Im Zusammenhang mit zukünftigen Planungen sollten immer 

auch verkehrliche Multifunktionalisierungsansätze (Mobili-

tätsstationen) geprüft werden. Die Mobilitätsstationen könn-

ten, je nach Bedarf, über E-Ladestationen, Fahrradboxen, Mit-

fahrbänke oder andere Infrastrukturen verfügen. An der Alten 

Schule in Lilienthal wurde beispielsweise eine Fahrradrepara-

turstation angebracht. 

Ein weiterer Ansatz hierfür ist es die bestehenden Bushalte-

stellen um Fahrradabstellmöglichkeiten und perspektivisch 

ggf. auch um Angebote der „Sprottenflotte“ (Bikesharing in 

der Region Kiel) zu erweitern und so das multimodale Ange-

bot in der Gemeinde zu fördern. 

Ferner sollte auch die Einrichtung von öffentlichen E-Lade-

möglichkeiten in diesem Rahmen geprüft werden. Insbeson-

dere an Treffpunkten, wie etwa der Alten Schule oder der 

Karl-Jaques-Halle gilt es solche Ansätze in künftigen Planun-

gen zu berücksichtigen. Auch die Kita oder die Feuerwehr kä-

men hierfür in Betracht. Hierbei sind sowohl Lademöglichkei-

ten für Fahrräder als auch für PKW prüfenswert.  

• Überprüfung der Ein-

richtung von Mobili-

tätsstationen 

4.2 Erhöhung der Verkehrssicherheit 

4.2.1 

Prüfung und Umsetzung geeig-

neter verkehrsberuhigender 

Maßnahmen 

dauerhaft 

• Straßenbaulastträger 

• Kreis 

• Amt 

• Gemeinde  

• Bewohnerschaft 

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, die in Teilen 

von Tökendorf und in Lilienthal in den vergangenen Jahren 

erwirkt werden konnte, wird insgesamt als große Stärke wahr-

genommen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Verstöße 

und Geschwindigkeitsüberschreitungen, weshalb sich durch 

die Bevölkerung verschiedene verkehrsberuhigende Maßnah-

men gewünscht werden (z. B. Radarkontrollen, digitale Ge-

schwindigkeitsanzeigen, Verschwenkungen). Als besonders 

• Anzahl der Maßnah-

men zu Verkehrs- und 

Geschwindigkeitsre-

duzierung 

• Mittelaufwendungen 

für Maßnahmen zur 

Geschwindigkeitsre-

duzierung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

gravierend wurden die Geschwindigkeitsüberschreitungen in 

der Dorfstraße, insbesondere auf Höhe der Kita, im Trensahler 

Weg sowie im Schädtbeker Weg beschrieben. Darüber hinaus 

zeigt die Auswertung der Geschwindigkeitsmesstafel in Dorf-

straße in Tökendorf, dass rund ein Viertel der Fahrzeuge die 

Geschwindigkeitsbegrenzung (deutlich) überschreiten, was 

den Handlungsbedarf noch einmal unterstreicht. 

Ergänzend dazu wurde eine Ausdehnung der Geschwindig-

keitsbegrenzung auf 30 km/h für die komplette Dorfstraße in 

Tökendorf gefordert, um die Verkehrssicherheit auch weiter-

hin zu steigern. Aufgrund der Verteilung der zentralen Infra-

strukturen (u. a. Sportplatz und Karl-Jaques-Halle), der Bus-

haltestelle Schleser Weg sowie dem neuen Wohngebiet (B-

Plan Nr. 17) wird auch dieser Bereich der Dorfstraße insbe-

sondere durch den Fußverkehr frequentiert. Folglich ergeben 

sich immer wieder Gefahrensituationen, die durch eine Ge-

schwindigkeitsreduzierung entschärft werden würden. 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

4.2.2 
Prüfung und Umsetzung geeig-

neter Querungshilfen 
dauerhaft 

• Straßenbaulastträger 

• Kreis 

• Amt 

• Gemeinde  

• Flächeneigentü-

mer:innen 

• Bewohnerschaft 

Um die Verkehrssicherheit in der Gemeinde zu erhöhen und 

die Attraktivität des Fußverkehrs und damit des Umweltver-

bundes zu stärken, sollen an geeigneten Stellen Querungshil-

fen (z. B. Fußgängerüberweg, Mittelinsel) geprüft werden. Die 

Siedlungskörper der Ortsteile Tökendorf, Dobersdorf und Lili-

enthal werden durch die Kreisstraße 31 durchschnitten. Insbe-

sondere im Hinblick auf die Schulwege und die Erreichbarkeit 

der zentralen Infrastrukturen stellt dies eine Herausforderung 

dar.  

Im Rahmen der Beteiligung wurde sich daher unter anderem 

an der Alten Schule In Lilienthal und in Tökendorf in der Dorf-

straße auf Höhe der Hausnummer 89 (aufgrund des ankom-

menden Wanderweges) eine Querungshilfe gewünscht. Dar-

über hinaus sollen am nördlichen und südlichen Ortseingang 

von Tökendorf Verschwenkungen einerseits für eine Reduzie-

rung der Verkehrsgeschwindigkeit sorgen und andererseits 

die Wegebeziehungen vor Ort verbessern (z. B. Sportplatz 

und Wohngebiet Am Brodberg, Schönhorster Weg/Halte-

stelle Tökendorf Abzweig und Kita). 

• Anzahl der realisierten 

Querungshilfen  

• Mittelaufwendungen 

für Maßnahmen zur 

Verbesserung der 

Straßenquerung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

4.2.3 

Prüfung und bedarfsgerechte 

Lösung von neuralgischen Punk-

ten 

dauerhaft 

• Straßenbaulastträger 

• Kreis 

• Amt 

• Gemeinde  

• Bewohnerschaft 

Ergänzend zu den Gefahrenstellen an den Haltestellen, den 

Geschwindigkeitsüberschreitungen und den mangelnden 

Querungen wurden außerdem vereinzelt neuralgische Punkte 

identifiziert, an denen sich Verkehrskonflikte häufen und ein 

erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht. 

Hierbei sind vor allem die Kreuzung an der Kita (Dorf-

straße/Schulkoppel/Schmiedekoppel) sowie der Bereich vor 

der Kita selbst (Schulkoppel) zu benennen. Zusätzlich den be-

nannten Gefahren ist der Kreuzungsbereich außerdem 

schlecht einsehbar, was unter anderem auf eine mangelhafte 

Ausleuchtung zurückzuführen ist. In Kombination mit den 

Verkehrsüberschreitungen ergeben sich hier für verschiedene 

Verkehrsträger Gefahren, die es zu entschärfen gilt.  

Weitere neuralgische Punkte sind unter anderem die Kreu-

zung in Jasdorf und der endende Radweg am südlichen Orts-

eingang von Tökendorf. Diese sowie weitere Gefahrenstellen 

gilt es anlassbezogen zu prüfen und (durch die Straßenbau-

lastträger) zu entschärfen. 

• Anzahl der umgesetz-

ten Maßnahmen  

• Mittelaufwendungen 

für Maßnahmen zur 

Steigerung der Ver-

kehrssicherheit  
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 Handlungsfeld „Gewerbe & technische Infrastruktur“

Leitziel: Um die Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort zu stärken, soll 

die technische Infrastruktur zeitgemäß weiterentwickelt und die ge-

werbliche Entwicklung ortsangemessen unterstützt werden. Ein be-

sonderes Augenmerk gilt hier dem Breitbandausbau. 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um die gewerbliche Entwick-

lung und die technische infrastrukturelle Versorgung der Gemeinde. 

Die gewerbliche Struktur der Gemeinde Dobersdorf ist sehr kleinteilig und 

überwiegend durch Kleinstunternehmen geprägt. Aufgrund der Einstufung 

der Gemeinde als ländlicher Raum ist die Gemeinde in ihrer gewerblichen 

Entwicklung, insbesondere was die Ausweisung von klassischen Gewerbege-

bieten angeht, eingeschränkt. In Gemeinden, die als ländlicher Raum einge-

stuft sind, ist die gewerbliche Entwicklung in Mischgebietsflächen unterzu-

bringen, die Herausforderung besteht dabei ein verträgliches Miteinander 

der Nutzungen zu erhalten. Derzeit kann in der Gemeinde Dobersdorf kein 

Gewerbeflächenbedarf identifiziert werden, der eine weitere Flächenent-

wicklung erforderlich machen würde. Deshalb liegt der Fokus für die Gewer-

beentwicklung auf einer behutsamen und ortsangemessenen Eigenentwick-

lung der vorhandenen sowie ortsangemessener neuer Betriebe. Im Bedarfs-

fall gilt es die Möglichkeiten für größere Vorhaben vor Ort zu prüfen und 

abzuwägen. Sollten sich in der Region größere gewerbliche Entwicklungen 

abzeichnen, kann die Gemeinde zudem prüfen, sich an interkommunalen 

Gewerbeentwicklungen zu beteiligen. Dies kann einerseits durch eine finan-

zielle Beteiligung oder andererseits durch die Bereitstellung von ökologi-

schen Ausgleichflächen sein. 

Auch für die kleinteilige behutsame gewerbliche Eigenentwicklung ebenso 

wie die Nutzung moderner Arbeitsformen (Co-Working, Homeoffice bis zur 

Workation) sind zeitgemäße technische Infrastrukturen eine zentrale Rah-

menbedingung. Die entsprechende Infrastruktur ist zudem Grundvorausset-

zung damit Digitalisierungsprozesse in der Gemeinde vorangetrieben wer-

den können. Insbesondere der Ausbau der Breitbandverfügbarkeit und die 

Qualität des Mobilfunknetzes sollen daher in den kommenden Jahren vo-

rangetrieben werden. 

 

Abbildung 59: Pferdehof Jasdorf als ein Beispiel für die kleinteiligen, ländli-

chen Unternehmen (CIMA 2024) 
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4.7.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld „Gewerbe & technische Infrastruktur“ 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

5 Sicherung und Förderung der gewerblichen Entwicklung sowie der technischen Infrastruktur  

5.1 Förderung einer ortsangemessenen wirtschaftlichen Entwicklung 

5.1.1 

Unterstützung einer ortsange-

messenen Eigenentwicklung der 

vorhandenen Unternehmens-

struktur sowie der Förderung von 

Neuansiedlungen  

dauerhaft 

• Landes- und Re-

gionalplanung 

• Amt 

• Gemeinde 

• Gewerbetrei-

bende 

• Flächeneigentü-

mer:innen 

Die Gemeinde Dobersdorf wies in den letzten Jahren einen 

leichten Zuwachs bei der Anzahl der Betriebe und der Be-

schäftigten auf. Eine ortsangemessene Eigenentwicklung wird 

auch für die Zukunft angestrebt.  

Das Ziel der Gemeinde ist es die Eigenentwicklung der vor-

handenen Gewerbebetriebe ortsangemessen und behutsam 

zu ermöglichen. Dort, wo es möglich ist, muss einzelfallbezo-

gen geprüft werden, ob Erweiterungspotenziale oder Weiter-

entwicklungen am Standort bestehen und realisierbar sind. 

Sollte es zu Neuansiedlungen kommen, sollten diese, vor dem 

Hintergrund der Flächensparziele, vorrangig an aufgegebenen 

Bestandsstandorten erfolgen ggf. ist das Planungsrecht dafür 

anzupassen. Es ist ein regelmäßiger Austausch zwischen der 

Gemeinde und den Gewerbetreibenden erforderlich, um im 

Bedarfsfall geeignete Verlagerungsstandorte und Entwick-

lungsmöglichkeiten zu prüfen. Perspektivisch sollten unter Be-

rücksichtigung der Verträglichkeit auch Mischstrukturen ge-

prüft werden. 

• Entwicklung der An-

zahl der Betriebe vor 

Ort 

• Entwicklung der Be-

schäftigten am Ar-

beitsort 

• Gespräche mit Gewer-

betreibenden 

5.1.2 

Prüfung einer Beteiligung an in-

terkommunalen Gewerbeentwick-

lungen 

dauerhaft 

• Kreis 

• Amt 

• Gemeinde 

Sollten sich im Umfeld der Gemeinde größere gewerbliche 

Entwicklungen ergeben, sollte die Gemeinde ihre Möglichkeit 

an einer Beteiligung prüfen. Eine Beteiligung kann einerseits 

• Gesprächsaufnahme 

mit interkommunalen 

Partnern 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

• Interkommunale 

Partner 

finanzieller Natur sein, andererseits auch durch die Bereitstel-

lung von geeigneten Ausgleichsflächen erfolgen. Im Gegen-

zug kann die Gemeinde von der Wertschöpfung und den Ar-

beitsplätzen interkommunaler Standorte profitieren. Die Po-

tenziale sind im Bedarfsfall zu prüfen und abzuwägen. 

• Prüfung einer Umset-

zungsstrategie 

5.2 Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastrukturen 

5.2.1 

Ermöglichung eine zeitgemäßen 

Internetzugangs für alle Haushalte 

und Unternehmen 

kurzfristig, 

dann dauer-

haft 

• Zweckverband 

Breitbandversor-

gung im Kreis 

Plön 

• Amt 

• Gemeinde 

• Bewohnerschaft 

• Gewerbetrei-

bende 

Die Internetversorgung stellt in der Gemeinde Dobersdorf ins-

gesamt ein Defizit dar. Durch den verspäteten Beitritt zum 

Breitbandzweckverband des Kreises Plön konnte die Ge-

meinde nicht in der ersten Ausbaustufe berücksichtigt werden 

und weist daher eine geringe Breitbandverfügbarkeit auf. Dies 

gilt es zeitnah zu verbessern und perspektivisch immer wieder 

an aktuelle Anforderungen anzupassen.  

• Evaluierung der wei-

ßen und grauen Fle-

cken 

• Evaluierung der ver-

fügbaren Internetge-

schwindigkeit 

5.2.2 
Prüfung und Umsetzung von wei-

teren Digitalisierungsmaßnahmen 
dauerhaft 

• Amt  

• Gemeinde 

• Netzbetreiber 

Die Gemeinde Dobersdorf ist hinsichtlich der Digitalisierung 

insgesamt gut aufgestellt. Beispielsweise verfügen alle öffent-

lichen Gebäude über WLAN-Hotspots und auch die Internet-

präsenz der Gemeinde ist zeitgemäß. Nichtsdestotrotz gibt es 

aktuell und zukünftig weitere Anpassungsbedarfe, da auch der 

Stand der Technik sich weiterentwickelt. 

Neben der mangelhaften Breitbandverfügbarkeit stellt das 

schlechte Mobilfunknetz ein weiteres Defizit dar. Hiervon ist 

unter anderem der Ortsteil Lilienthal betroffen. Gerade im 

Notfall kann ein unzureichendes Mobilfunknetz Leben kosten. 

• Evaluierung des Mo-

bilfunknetzes 

• Evaluierung des Digi-

talisierungsfortschrit-

tes 

• Anzahl erfolgreich 

umgesetzter Maßnah-

men 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Agierende Bemerkung Monitoring 

Insbesondere im Siedlungsbereich sollte dies gewährleistet 

sein, weshalb hier dringender Handlungsbedarf besteht. 

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung 

werden sich auch in Dobersdorf weitere Anpassungsbedarfe 

ergeben, die es zu prüfen und umzusetzen gilt. 
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5. Ausblick
Die Gemeinde Dobersdorf ist aufgrund ihrer Lage, der räumlichen Nähe zur 

Landeshauptstadt Kiel eingebettet in einen hoch attraktiven Natur- und 

Landschaftraum ein attraktiver Wohn- und Lebensort. Das Gemeindeleben 

wird hierbei sowohl gesamtgemeindlich als auch durch die engagierte Arbeit 

in attraktiven Ortsteilen organisiert. 

Die Analysen und Beteiligungsverfahren im Rahmen des Ortsentwicklungs-

konzeptes zeigen, dass die Effekte des demografischen Wandels, der Digita-

lisierung, der Verkehrs- und Energiewende sowie des Klimawandels auch in 

Dobersdorf ihre Spuren hinterlassen. 

In der Folge ergeben sich Neujustierung in der Gemeindeentwicklung, die 

vor den schwierigen Rahmenbedingungen knapper öffentlicher Kassen zu 

bewältigen sind und auch die privaten Akteure und Unternehmen in der Ge-

meinde betreffen. 

So hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Bau-

landpolitik innerhalb der ihr gesetzten Rahmenbedingungen betrieben. 

Auch ein Sockelangebot an gemeindeeigenen Wohnungen kann in den bei-

den größeren Ortsteilen vorgehalten werden. Im Zusammenspiel mit Inves-

tierenden wird es in der Zukunft darum gehen, die vorhandenen Angebote 

zu modernisieren und ortsangemessen durch ein leicht ausdifferenziertes 

Angebot an neuen Wohnformen zu ergänzen. Im Mittelpunkt stehen dabei 

energetische Aspekte sowie ein Grundangebot an generationengerechtem 

Wohnraum, ohne dabei die Bezahlbarkeit in den einzelnen Marktsegmenten 

aus dem Auge zu verlieren. 

Die Vereine und das Ehrenamt sind wesentliche Stützen für das soziale Mit-

einander in der Gemeinde. Insbesondere durch die Alte Schule in Lilienthal 

und die ergänzenden Angebote in der Ortsmitte und die Karl-Jaques Halle 

in Tökendorf mit den Angeboten am Dobersdorfer See bestehen wichtige 

Basisinfrastrukturen, die Grundvoraussetzung sind, damit diese Funktionen 

sich entfalten können. Sie werden ergänzt durch wichtige Treffpunkte im 

öffentlichen Raum (u. a. Plätze rund um die Ehrenmale, Spiel- und Sport-

plätze). Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieser Angebote ist 

daher ein zentrales Ziel der Gemeindeentwicklung und mit entsprechenden 

Schlüsselprojekten im OEK hinterlegt. 

Ebenso elementar ist es die grundlegenden Basisinfrastrukturen insbeson-

dere in Form der Freiwilligen Feuerwehr und der Kita zu erhalten und an die 

gestiegenen und weiter steigenden Anforderungen anzupassen.  

Die Lage der Gemeinde und die vorhandenen Basisinfrastruktur begünstigen 

prinzipiell auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und des Fahr-

rades, wie der Sieg beim Stadtradeln eindrucksvoll belegt. Allerdings sind 

die vorhandenen Angebote insbesondere für Berufstätige noch nicht alltags-

tauglich und auch bei der Ausstattung und Barrierefreiheit der Haltestellen 

gibt es noch Aufwertungsbedarf, damit der Umweltverbund als gleichwer-

tige Alternative zum Autoverkehr wahrgenommen werden kann. 

Ein großes Anliegen in der Bevölkerung ist die Erhöhung der Verkehrssicher-

heit in den Ortsdurchfahrten. Die Änderung der Straßenverkehrsordnung 

sollte zum Anlass genommen werden, insbesondere in den Punkten Ge-

schwindigkeitsreduzierung, Entschärfung von Engstellen (insbesondere im 

Bereich der Kita) und Querung der Hauptverkehrsachsen auf Anpassungen 

bei den Straßenbaulastträgern nochmalig und bei Bedarf wiederkehrend 

hinzuwirken. 

Für die Themen Energiewende und Klimaanpassung gilt es auch für die Ge-

meinde Dobersdorf passende Lösungen zu finden. Entsprechende Fachkon-

zepte sollten unter Einbeziehung der Angebote der Klimaschutzagentur des 

Kreises entwickelt werden. Unter anderem aufgrund der dezentralen und 

kleinteiligen Siedlungsstruktur und zahlreicher behördlicher und planeri-

scher Restriktionen zeichnen sich allerdings nur wenige kommunale Lö-

sungsmöglichkeiten für die Energiewende ab. Neben der verlässlichen Kom-

munikation der Rahmenbedingungen, kann die Gemeinde insbesondere 
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durch die vorbildgebende Wirkung der Ertüchtigung und Anpassung von 

gemeindeeigenen Liegenschaften vorangehen. Daher wurde die Maßnahme 

auch als Schlüsselprojekt im OEK verankert. Sie trägt durch Wechselwirkun-

gen ebenfalls in einem hohen Maße zum Erhalt der wichtigen sozialen Infra-

strukturen bei. 

Gemeindeentwicklungsprozess durch Monitoring 

Das Ortsentwicklungskonzept hat den Anspruch, den handlungsstrategi-

schen Rahmen für die Entwicklung der Gemeinde Dobersdorf in den nächs-

ten zehn Jahren abzubilden. Die Entwicklung einer Gemeinde über einen sol-

chen Zeitraum ist ein kontinuierlicher Prozess, der dementsprechend regel-

mäßig überprüft und weiterentwickelt werden muss. Nur so kann eine Festi-

gung der definierten Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfelder ge-

währleistet werden. Mit der Fertigstellung des Ortsentwicklungskonzeptes 

sollte das Thema daher nicht von der Gemeindeagenda verschwinden. Viel-

mehr sollte die Gelegenheit genutzt werden, durch das Konzept einen kon-

tinuierlichen Gemeindeentwicklungsprozess zu betreiben. Das Handlungs-

konzept bildet mit den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage für die 

künftige Evaluation. Die Evaluierung des Gesamtprozesses sollte nach circa 

fünf Jahren erfolgen. Eine Zwischenevaluierung ist anlassbezogen möglich. 

Die Indikatoren für das Monitoring können hierbei einerseits als quantitative 

Daten vorliegen, wodurch sie die Entwicklung eines Zustandes durch Zahlen 

und Fakten messbar machen. Andererseits können Indikatoren auch durch 

qualitative Daten und Informationen abgeschätzt werden. Die Hauptverant-

wortung für die Zusammenführung und Koordination des Monitorings ob-

liegt der Gemeindevertretung. Die Realisierung und Umsetzung der Leit- 

und Entwicklungsziele sind jedoch abhängig von dem Zusammenspiel und 

dem Engagement der definierten Schlüsselpersonen. Die Schlüsselpersonen 

müssen somit auch die Gemeindevertretung unterstützen, die notwendigen 

Daten und Informationen für das Monitoring zu beschaffen. 

Mit den Schlüsselprojekten wurden bewusst Prioritäten innerhalb des Hand-

lungsprogramms gesetzt, um die kommunalen Handlungsspielräume 

zeitlich, personell und materiell nicht zu überfordern. Diese Schwerpunktset-

zung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekannten Informations- und 

Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch gewollt, dass es durch sich verän-

dernde Rahmenbedingungen (Eigentumsverhältnisse, Förderkulissen…) zu 

einer Anpassung der Prioritätensetzungen kommen kann, sofern sie den Zie-

len der Gemeindeentwicklung dient. Die Gemeindevertretung als Entschei-

dungsträger, unter Hinzuziehung weiterer Personenkreise wie bspw. des 

Amtes Selent/Schlesen, dem Klimaschutzagentur oder bei Bedarf der Aktiv-

Region Ostseeküste, ist das geeignete Gremium zur Koordinierung. 

Die Ergebnisse des OEKs zeigen, dass der Informationsaustausch eine 

grundlegende Basis für die Gemeindeentwicklung ist. Die Erkenntnisse der 

Evaluation sollten daher auch nach außen kommuniziert werden, um 

dadurch mögliche Multiplikatoreffekte wie bspw. Folgeinvestitionen oder 

Netzwerkbildungen auszulösen oder bei Misserfolgen neue Ideen oder Ver-

bündete zu finden oder diese auch zu verwerfen. Zudem sollte der Weg der 

intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgt werden, 

um hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das Interesse der Einzelnen 

für die Gemeindeentwicklung zu verstetigen. 
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